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P R O T O K O L L  

 

 

über die am Montag, den 9. April 2018 um 18.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses unter dem 

Vorsitz des Bürgermeisters Dr. Klaus Winkler abgehaltene 

 

 

1 9 .  G e m e i n d e r a t s s i t z u n g 

 

 

Anwesend: VB Ing. Gerhard Eilenberger, 

 StRin Mag. Ellen Sieberer, 

 die GR Hermann Huber, Hedwig Haidegger, Florian Huber, Mag. (FH) Andrea 

Watzl, Georg Wurzenrainer, Ludwig Schlechter, Anna Werlberger, Marielle 

Haidacher, Daniel Ellmerer, Margit Luxner, Jürgen Katzmayr, Alexander Gamper, 

Bernhard Schwendter und EGR Georg Hechl 

 

 EGR Dominik Bertsch für VB Walter Zimmermann 

 EGRin Magdalena Groiss für Mag. Manfred Filzer 

 

Stadtamtsdirektor Mag. Michael Widmoser ï Schriftführer 

Hilde Sohler 

 

Abwesend: VB Walter Zimmermann und GR Mag. Manfred Filzer, (beide entschuldigt) 

 GR Rudolf Widmoser (beurlaubt) 

 

 

 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

Bürgermeister Dr. Winkler eröffnet die Sitzung, begrüßt die Mandatare, die Zuhörer und die 

Pressevertreter. 

 

Der Bürgermeister stellt die ordnungsgemäße Einberufung der Sitzung und die Beschluss-

fähigkeit fest. 

 

Angelobung: 

Vor Eingehen in die Tagesordnung wird Ersatz-Gemeinderätin Magdalena Groiss gemäß § 28 

Tiroler Gemeindeordnung 2001 angelobt. 

 

GR Gamper teilt mit, dass sich hinsichtlich der Tagesordnungspunkte 4.3.3. ĂVerordnung 

Kurzparkzone Graggaugasseñ und 4.3.4. ĂVerordnung Halte- und Parkverbot Graggaugasseñ 

neue Erkenntnisse ergeben haben, die noch zu überprüfen sind, weshalb diese Punkte von der 

Tagesordnung abzusetzen wären. Der Bürgermeister setzt diese Punkte gemäß § 38 Abs. 2 TGO 

2001 von der Tagesordnung ab.  
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GR Gamper beantragt die Ergänzung der Tagesordnung wie folgt: 

 

Erlassung der ĂVerordnung Halte- und Parkverbot Klostergasse ausgenommen Taxi in der Zeit 

von 19.00 bis 06.00 Uhrñ unter Punkt 4.3. StraÇen und Verkehr. 

 

Einstimmiger Beschluss (19 Ja-Stimmen) auf Zuerkennung der Dringlichkeit gemäß § 35 Abs. 

3 Tiroler Gemeindeordnung 2001. 

 

Der Bürgermeister informiert darüber, dass der Punkt 3.4. ĂKitzb¿heler Tennisclub ï 

Zusatzvertrag zum Dienstbarkeits- und Bestandvertragñ heute noch nicht beschlussreif ist, da 

seitens des KTC noch Unklarheiten bestehen bzw. Gespräche zu führen sind. Er setzt daher 

diesen Verhandlungsgegenstand gemäß § 38 Abs. 2 TGO 2001 von der Tagesordnung ab. 

 

 

2. Genehmigung des Protokolls der 18. Gemeinderatssitzung vom 19. Februar 2018 
 

Das Protokoll der 18. Gemeinderatssitzung vom 19.02.2018 wird mit 17 Ja-Stimmen bei 2 

Enthaltungen genehmigt.  

 

 

3. Antr äge und Berichte des Bürgermeisters und des Stadtrates 
 

3.1 Grundstücksvergaben und Kaufverträge Siedlungsgebiet Sonngrub 
 

Der Bürgermeister verweist darauf, dass heute weitere 5 Grundstücksvergaben bzw. Be-

schlussfassungen zu Kaufverträgen im Siedlungsgebiet Sonngrub anstehen. 2 Kaufverträge 

betreffen den sog. Siedlungsteil ĂSonngrub Westñ und 3 Kaufvertrªge den sog. Siedlungsteil 

ĂSonngrub S¿dñ (ehemals Gassnergr¿nde). Im Siedlungsteil Sonngrub S¿d gelangen erstmals 

Grundstücke zur Vergabe bzw. zum Verkauf. Der Bürgermeister zeigt das Siedlungsgebiet 

Sonngrub anhand eines Orthofotos auf der digitalen Leinwand, ebenso 2 Lagepläne auf denen 

die zum Verkauf anstehenden Grundstücke in Sonngrub West und Sonngrub Süd ersichtlich 

sind. Weiters berichtet er über das Vergabeverfahren, insbesondere die Informations-

veranstaltung mit den Kaufinteressenten und die Behandlungen im Stadtrat, welche schließlich 

zu einer Beschlussempfehlung zum Abschluss von Kaufverträgen mit den in der Tagesordnung 

angeführten Bewerbern geführt haben. 

 

 

3.1.1 Stadtgemeinde Kitzbühel / Monika und Jürgen Kofler 
 

Der Kaufvertrag wird auf der digitalen Präsentationstafel gezeigt und von Bürgermeister Dr. 

Winkler ausführlich durchgegangen bzw. erörtert. Der Vertrag lautet wie folgt: 
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Der Bürgermeister verweist auch darauf, dass es sich im Wesentlichen um Kaufverträge 

handelt, wie sie im Siedlungsgebiet Sonngrub bereits vielfach vom Gemeinderat beschlossen 

wurden. Der Kaufpreis pro mĮ betrªgt nunmehr ú 230,00. Der Kaufvertrag mit Monika Kofler 

und J¿rgen Kofler kann f¿r die heute zu beschlieÇenden Kaufvertrªge als ĂMusterkaufver-tragñ 

angesehen werden. Als Besonderheit ist in diesem Kaufvertrag vorgesehen, dass Manuela 

Pirker und Egon Pirker, die Eltern von Monika Kofler, ein Wohnungsgebrauchsrecht auf 

Lebenszeit eingeräumt erhalten. Es ist geplant, dass in dem neu zu errichtenden Haus 2 

Wohneinheiten geschaffen werden und die Eltern von Monika Kofler in eine Wohnung ein-

ziehen. Des Weiteren war in diesem Kaufvertrag aufgrund von vorhandenen Liegenschafts-

besitzes eine Bestimmung über dessen Verkauf aufzunehmen. Der Verkauf ihrer Eigentums-

wohnung hat längstens innerhalb von 3 ½ Jahren ab rechtskräftiger Baubewilligung bzw. davor 

innerhalb von 6 Monaten nach erfolgtem Bezug des auf dem vertragsgegenständlichen 

Grundstück errichteten Hauses zu erfolgen und ist innerhalb dieser Frist im Grundbuch 

einzuverleiben. Neben einer Konventionalstrafe ist zur Sicherstellung dieser Verpflichtung ein 

weiteres Wiederkaufsrecht auf die Dauer eines Jahres einzuräumen, wobei diese Frist mit dem 

Tag beginnt, an dem die Frist zur grundbücherlichen Durchführung des Wohnungsverkaufes 

endet. Bei den Kaufverträgen mit Mag. Irene Swidrak und Dr. Walter Oberhuber sowie Tanja 

und Christoph Breuer ist ebenfalls eine solche Bestimmung in Bezug auf den Verkauf von 

Liegenschaftsbesitz enthalten. Bei den Kaufverträgen mit Isabella Lackner und Ing. Michael 

Lackner sowie Ines Bachmann und Johannes Friedl fehlt eine solche Bestimmung, da diese 

über keinen Liegenschaftsbesitz verfügen. 

 

Auf Antrag von Bürgermeister Dr. Winkler beschließt der Gemeinderat einstimmig (19 Ja-

Stimmen) den Verkauf des Gst 494/91 KG Kitzbühel Land im Ausmaß von 472 m² zum Preis 

von ú 108.560,00 an Monika Kofler und J¿rgen Kofler gemªÇ dem dazu vorliegenden Kauf-

vertrag.  

 

 

3.1.2 Stadtgemeinde Kitzbühel / Mag. Irene Swidrak und Dr. Walter Oberhuber 
 

Zum Kaufvertrag verweist der Bürgermeister auf seine Ausführungen zu Punkt 3.1.1. 

 

Auf Antrag von Bürgermeister Dr. Winkler beschließt der Gemeinderat einstimmig (19 Ja-

Stimmen) den Verkauf des Gst 494/75 KG Kitzbühel Land im Ausmaß von 500 m² zum Preis 

von ú 115.000,00 an Mag. Irene Swidrak und Dr. Walter Oberhuber gemäß dem dazu vor-

liegenden Kaufvertrag.  
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3.1.3 Stadtgemeinde Kitzbühel / Isabella und Ing. Michael Lackner 
 

Zum Kaufvertrag verweist der Bürgermeister auf seine Ausführungen zu Punkt 3.1.1. 

 

Auf Antrag von Bürgermeister Dr. Winkler beschließt der Gemeinderat einstimmig (19 Ja-

Stimmen) den Verkauf des Gst 367/2 KG Kitzbühel Land im Ausmaß von 517 m² zum Preis 

von ú 118.910,00 an Isabella Lackner und Ing. Michael Lackner gemªÇ dem dazu vor-liegenden 

Kaufvertrag.  

 

 

3.1.4 Stadtgemeinde Kitzbühel / Ines Bachmann und Johannes Friedl 
 

Zum Kaufvertrag verweist der Bürgermeister auf seine Ausführungen zu Punkt 3.1.1. 

 

Auf Antrag von Bürgermeister Dr. Winkler beschließt der Gemeinderat einstimmig (19 Ja-

Stimmen) den Verkauf des Gst 367/3 KG Kitzbühel Land im Ausmaß von 460 m² zum Preis 

von ú 105.800,00 an Ines Bachmann und Johannes Friedl gemªÇ dem dazu vorliegenden 

Kaufvertrag.  

 

 

3.1.5 Stadtgemeinde Kitzbühel / Tanja und Christoph Breuer 
 

Zum Kaufvertrag verweist der Bürgermeister auf seine Ausführungen zu Punkt 3.1.1. 

 

Auf Antrag von Bürgermeister Dr. Winkler beschließt der Gemeinderat einstimmig (19 Ja-

Stimmen) den Verkauf des Gst 364/9 KG Kitzbühel Land im Ausmaß von 507 m² zum Preis 

von ú 116.610,00 an Tanja Breuer und Christoph Breuer gemäß dem dazu vorliegenden 

Kaufvertrag.  

 

 

3.2 Dienstbarkeitsvertrag Stadtgemeinde Kitzbühel / Mag. Manfred und Elsa Filzer 
 

Der Dienstbarkeitsvertrag samt Planbeilage wird auf der digitalen Präsentationstafel gezeigt 

und von Bürgermeister Dr. Winkler in den einzelnen Punkten erörtert. Der Vertrag lautet wie 

folgt: 
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Hintergrund für diesen Dienstbarkeitsvertrag ist, dass die Eigentümer des sogenannten 

Berghaus Holzmeister am Hahnenkamm, Mag. Manfred Filzer und Elsa Filzer beim Bezirks-

gericht Kitzbühel im Jahr 2016 einen Antrag auf Einräumung eines Notweges gestellt haben. 

Nach Verhandlungen vor Gericht und außergerichtlichen Verhandlungen und mehrfachen 

Behandlungen im Stadtrat sowie auch im Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft liegt 

nunmehr der zuvor erörterte Dienstbarkeitsvertrag zur Beschlussfassung vor. 

 

GR Gamper bezeichnet den Vertrag in Bezug auf die in Punkt 5. geregelten Kosten für die 

Benützung des Forstweges Ehrenbach-Kohlstatt als Ăbrutalñ. Er erkundigt sich, ob die ¿brigen 

privaten Hausbesitzer am Hahnenkamm die gleichen Beträge zu bezahlen haben und stellt dazu 

einen Abänderungsantrag, dass der auf die Anzahl der Fahrten abgestimmte Anerken-nungszins 

zu reduzieren ist.  

 

Landwirtschaftsreferent GR H. Huber erklärt, dass es Ziel ist die Fahrten auf den Hahnen-kamm 

möglichst gering zu halten. Zu differenzieren ist natürlich zwischen privaten Haus-besitzern 

und Gewerbetreibenden. Der Stadtrat hat eine Regelung beschlossen, wonach alle privaten 

Hausbesitzer am Hahnenkamm unter anderem ein gestaffeltes Benützungsentgelt zu bezahlen 

haben, welches eben bei größerer Anzahl von Fahrten höher ausfällt. Im Zuge der Diskussion 

wird vom Bürgermeister und Stadtamtsdirektor darauf hingewiesen, dass die (privaten) 

Hausbesitzer Schnetger und Walde aufgrund von Sonderregelungen kein Be-nützungsentgelt 

zu bezahlen haben. Herr Schnetger hat die Melkalm an die Stadtgemeinde Kitzbühel verkauft 

und wurde ihm im Gegenzug dafür auch das kostenlose Fahrtrecht dauer-haft eingeräumt. Bei 

Herrn Walde ist die kostenlose Einräumung des Fahrtrechtes Bestandteil der Vereinbarung über 

die Leihgabe der Sammlung Walde. GR H. Huber verweist weiters darauf, dass die Stadt für 

den Fahrweg Hahnenkamm jªhrlich ca. ú 40.000,00 bis ú 80.000,00 f¿r die Erhaltung und 

Instandhaltung des Fahrweges Hahnenkamm aufzuwenden hat. Die Kaution für den Schlüssel 

(Chip) wurde im letzten Jahr aufgrund des sorglosen Umganges vieler Nutzer auf ú 100,00 

erhöht. Weiters teilt GR H. Huber mit, dass der Landwirtschafts-ausschuss eine 

Grenzfeststellung in Bezug auf den an der Südseite der Liegenschaft Filzer neu errichteten 

Zaunes verlangt. 

 

Über Nachfrage von GR Schlechter bestätigt GR H. Huber, dass die Dienstbarkeitsbe-

rechtigten über die Benützungsgebühr hinaus nicht auch noch einen Beitrag für die Weger-

haltung zu leisten haben. 

 

Aufgrund der Erläuterungen zu den an die (privaten) Hausbesitzer am Hahnenkamm verrech-

neten Kosten für die Benutzung des Fahrweges Hahnenkamm zieht GR Gamper seinen 

Änderungsantrag zurück. 

 

Auf Antrag von Bürgermeister Dr. Winkler beschließt der Gemeinderat einstimmig (19 Ja-

Stimmen) den vorliegenden Dienstbarkeitsvertrag.  

 

 

3.3 Zustimmung zur Löschung der Dienstbarkeit der Errichtung und Erhaltung eines 

Schiübungsgebietes sowie der Pistenpräparierung auf Gst 482/8 in EZ 282 KG 

Kitzbühel Stadt 
 

Die Löschungserklärung, ein Orthofoto, ein Lageplan und ein Auszug aus dem Flächen-

widmungsplan werden auf der digitalen Präsentationstafel gezeigt und erörtert. 
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Die Familie Winter, Besitzer des Hahnenhofes, hat ein Ansuchen um Unterfertigung der 

Löschungserklärung unter Hinweis darauf gestellt, dass die im Jahr 1976 eingeräumte 

Dienstbarkeit der Errichtung und Erhaltung eines Schiübungsgebietes sowie der Pisten-

präparierung auf Gst 482/8 KG Kitzbühel Stadt, niemals ausgeübt wurde. Die Überprüfung, 

auch in Abstimmung mit den weiteren Dienstbarkeitsberechtigten Bergbahn AG Kitzbühel und 

Kitzbühel Tourismus, hat ergeben, dass die Dienstbarkeit tatsächlich nicht ausgeübt wurde. 

Gemäß § 14179 ABGB erlöschen auch verbücherte Dienstbarkeiten durch Nichtaus-übung über 

mehr als 30 Jahre. Eine Beschlussempfehlung zur Unterfertigung der Löschungs-erklärung 

durch den Stadtrat liegt vor. 

 

Auf Antrag von Bürgermeister Dr. Winkler beschließt der Gemeinderat einstimmig (19 Ja-

Stimmen) die vorliegende Löschungserklärung zu unterfertigen. 

 

 

3.4 Kitzbüheler Tennisclub - Zusatzvertrag zum Dienstbarkeits- und Bestandvertrag 
 

Dieser Punkt wurde vom Bürgermeister von der Tagesordnung abgesetzt (siehe Punkt 1.) 
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3.5 Verein der Südtiroler in Kitzbühel - Ansuchen um Führung und Verwendung des 

Gemeindewappens 
 

Das Ansuchen um Verwendung des Gemeindewappens vom Verein der Südtiroler in Kitz-

bühel wird vom Bürgermeister vorgetragen. 

 

Der Bürgermeister verweist auf § 11 Abs. 5 TGO 2001, wonach die Führung und Ver-wendung 

des Gemeindewappens einer Bewilligung des Gemeinderates bedarf. Sie ist zu erteilen, wenn 

dies im besonderen Interesse der Gemeinde gelegen und ein nachteiliger Gebrauch nicht zu 

erwarten ist.  

 

Auf Antrag von Bürgermeister Dr. Winkler beschließt der Gemeinderat einstimmig (19 Ja-

Stimmen) dem Verein der Südtiroler in Kitzbühel die Führung und Verwendung des Ge-

meindewappens, wie z.B. auf Fahnenbändern, Briefkopf, Visiten- und Grußkarten zu erteilen. 

 

 

3.6 Nachbesetzung der Ausschüsse infolge Verzicht auf das Gemeinderatsmandat 

durch Thomas Nothegger - Liste Unabhängige Kitzbüheler/innen (UK) 
 

Bürgermeister Dr. Winkler ruft in Erinnerung, dass GR Thomas Nothegger mit schriftlicher 

Erklärung vom 27.11.2017 auf sein Gemeinderatsmandat verzichtet hat. Der Verzicht ist am 

05.12.2017 rechtswirksam geworden. Die erforderliche Nachbesetzung in den Ausschüssen 

war bereits Thema in der Gemeinderatssitzung vom 18.12.2017. Dazu wird in Erinnerung ge-

rufen, dass auch EGR Josef Strobl und EGR Alexander Kollnig mit schriftlicher Erklärung vom 

11.12.2017 als Ausschussmitglieder/Ersatzmitglieder auf ihr Amt verzichtet haben. Dieser 

Verzicht ist am 19.12.2017 rechtskräftig geworden. 

 

Der Bürgermeister hält nochmals fest, dass gemäß § 73 Abs. 1 Tiroler Gemeindewahlordnung 

1994 aufgrund des Verzichtes des erstgereihten Ersatzmitgliedes des Gemeinderates der Liste 

UK, Alexander Kollnig, der an der zweiten Stelle als Ersatzmitglied des Gemeinderates der 

Liste UK gereihte Mag. Manfred Filzer an die frei gewordene Stelle vorgerückt ist. 

 

Der Mandatsverzicht von Thomas Nothegger und der Amtsverzicht von Josef Strobl und 

Alexander Kollnig bedingen eine Nachbesetzung der Ausschüsse. Das Recht zur Namhaft-

machung liegt gemäß §§ 79, 83 Tiroler Gemeindewahlordnung 1994 bei der Wählergruppe 

Unabhängige Kitzbüheler/innen (UK). Dazu liegt eine von der Mehrheit der Gemeinderats-

mitglieder der Liste UK unterfertigte Liste über die Nachbesetzung in den Ausschüssen vor. 

Diese lautet wie folgt: 
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